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!•  Al lgemeine Gefezze.  

§. l. 

Jeder Studierende, der das medizinifclie 

Klinikum als ordentlicher Theilnehmer am 

Unterrichte in demfelben befucht, erhält ein 

Exemplar diefer Gefezze vom Direktor und 

gelobt demfelben mit einem Handfchlage, 

die Vorfchriften, welche darin enthalten 

find, pünktlich zu befolgen. Auch trägt er 

feinen Namen eigenhändig in ein befonderes 

dazu beftimmtes Buch ein. 

§. 2. 

Alle Theilnehmer am Klinikum verfam-

meln fich genau um die im jedesmaligen 

Lektionskatalog vom Direktor zum Unter­

richt beftimmte Stunde. Wer nach einer 
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Viertelftunde kommt, hat es fich felbft zuzu-

fchreiben, wenn er einen Theil des Unter­

richts verliert. 

§. 3. 

Sollte Jemand öfterer zu fpät kommen, 

oder gar ohne höchft wichtige Urfache weg­

bleiben, fo bekömt er, wenn er fehon Prak­

tikant ift, im Laufe des Semefters keinen 

Kranken mehr zu beforgen. 

§. 4. 

Alle Kranken, welche die Vortheile des 

Inftituts benuzzen wollen, werden angewie-

fen, fich binnen keiner andern Tageszeit, 

als in den zum Unterrichte beftimmten Stun­

den, in der allgemeinen Verfammlung der 

Kliniziften einzuteilen, oder durch Andre 

um Hülfe bitten zu lalfen. In dringenden 

"Fällen behält es fich der Direktor vor, Aus­

nahmen von diefer Regel zu machen. 

§. 5. 

Die Aufnahme der Kranken hängt allein 

und ausfchliefslich vom Direktor ab, oder 



von Dem, welchen er im Fall einer Krank­

heit, oder legalen Abwefenheit, fubftituirt. 

Ohne Vorwiflen und Erlaubnifs des Direk­

tors darf Niemand ins Krankenhaus aufge­

nommen werden, oder unentgeltliche Arz­

neien aus demfelben erhalten. 

§. 6. 

Auch keine anderweitige Vorfchrift 

oder Abänderung im Innern des Klinikums, 

fie mag die Arzneien, oder Diät der Kran­

ken, Umänderung der Schlaffteile, Opera-

zion, Unterfuchung eines neuen Kranken u. 

f. w. betreffen, ift ohne Vorwiflen des Di­

rektors erlaubt. 

§• 7-

Ueber jeden Kranken wird ein genaues 

Journal geführt, welches gedrängt, aber voll-

ftändig, den Namen des Kranken, die Ge-

fchichte der Krankheit, das diagnoftifche und 

prognoftifche Urtheil darüber, den allgemei­

nen Heilplan und die zur Erzwekkung def-

felben gewählten Mittel enthält. Jedes Ur­

theil und jedes Verfahren mufs mit den be-
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ftimmenden Gründen belegt feyn. Dies 

Journal wird bis zum Tode, oder der Ent­

ladung des Kranken, täglich fortgeführt und 

wenn es gefchlofien ift, noch einmal in der 

ganzen Verfammlung vorgelefen, yom Di­

rektor mit ihm zwekdienlich fcheinenden Be­

merkungen begleitet und dann im Archiv des 

Klinikums aufbewahrt. Jede Krankenge-

fchichte ift auf einem, oder mehrern zufam-

mengehefteten Bogen befonders geführt; auf 

der erften weifsen Seite des Journals ftehtblofs 

derName des Kranken, die Beftimmung fei­

ner Krankheit nnd derName des Praktikanten. 

Wird eine pathologifche Leichenöffnung ge­

macht, fo erhält dasRefultat derfelben am En­

de der Krankheitsgefchichte einen Plaz. 

§• 8. 

Jeder in's Klinikum aufgenommene 

Kranke kann, wenn erftirbt, pathologifch fe-

zirt und einzelne organifch * kranke Theile 

von ihm zur Vermehrung des pathologifchen 

Mufeums genommen werden. Dies macht 

das Klinikum zur Bedingung der Aufnahme. 

Doch hängt es allein vom Willen des Direk­
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tors ab, ob eine folche SeTczion, oder Aufbe« 

Währung, ftatt finden foll, oder nicht. 

§. 9. 

In ein befonderes Buch werden folgen-

de Gegenftände eingetragen: 

1) Am Anfange eines jeden Semefters die 

Namen der das Klinikum befuchenden mit 

der Beftimmung, welches von ihnen Aus­

kultanten und welches Praktikanten find. 

Die lezten folgen in der Ordnung, wie fie 

in diefes Buch eingetragen wurden, wö­

chentlich im Dejouriren auf einander. 

2) Täglich werden in befondere Kolumnen 

niedergefchrieben 

A) Barometerftand, 

*B) Thermometerftand, 

C) Hygrometerftand, 

D) Stärke, Richtung des Windes, fonfti-

ge Befchaffenheit der Atmofphäre und 

Erfcheinungen in derfelben, oder 

andre auf die Gefundheit einwirken-

de Naturbegebenheiten. 

E) Der Genius des ftehenden, fo wie der 

des herrfchenden Fiebers, nicht min­
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der die wicht igften in der Stadt und 

den umliegenden Gegenden zwi-

fchenlaufenden JCrankheiten. 

F) Praktische Bemerkungen über diefe 

Beobachtungen mit Hinficht auf'Pa-

thogenie und individuelle Krank­

heitsformen, 

§• 10. 

Noch ein anderes Buch bewahrt folgen­

de Gegenftände in feinen einzelnen Kolum­

nen auf: 

A) Namen und Gewerbe des Kranken, 

B) Geburtsort, 

C) Alter delfelben, 

P) Tag der Aufnahme ins Klinikum, 

E) Beftimmung der Krankheit, 

F) Beftimmung des Tages, an welchem 

er geheilt, oder ungeheilt, entlaften 

ward, 

G) Beftimmung des Todestages und der 

Todesart, 

§• II. 

Es exiftirt noch ein drittes Buch, in wel-
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dies alle für die Kranken verordneten ei­

gentlichen innern und äufsern Arzneimittel, 

fo wie die Wiederholungen derfelben, täg­

lich nach fortlaufenden Nummern eingetra­

gen werden. 

§• 12, 

Und endlich giebt es ein viertes Euch, 

welches die Nachrichten enthält, was für ei­

ne befondere diätetifche, oder medizinlfche, 

oder chirurgifche Behandlung mit einzelnen 

Kranken für diefen laufenden Tag vorgenom­

men werden foll, damit ja nicht der kleinfte 

Uxnftand überfehen, oder vergeffen werde, 

der zum Wohl des Kranken dienen kann. 

§> IS-

Die das Klinikum beziehenden Studie­

renden zerfallen in zwei Klaffen ; in Auskul­

tanten und in Praktikanten. Die erften ler­

nen hier zunächft die Formen und das diag-

noftifche Gepräge der Krankheiten in der 

Natur kennen, fo wie die grofse und fchwere 

Kunft der genauen, richtigen Erforfchung 

der Urfachen, cler Natur und des Grades der 
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Krankheit. Sie lernen richtig beobachten 

und über das Wahrgenommene denken. Die 

leztern üben fich in der eigentlichen Tech« 

nik der Kunft. Diefen allein ift es erlaubt, 

unter der Aufficht des Direktors im Kranken-

haufe und aufser demfelben die Medizin 

fclion wirklich auszuüben. 

§. 14. 

Sobald entweder ein neuer Kranke zum 

erftenmale, oder ein fchon angenommener, 

wie gewöhnlich, täglich wiederholt um fei­

nen Zuftand befragt wird, müflen fich alle 

Auskultanten und Praktikanten ohne Aus­

nahme um ihn verfammeln und nicht einzeln 

in andre Gegenden des Krankenzimmers, 

oder gar in andre Krankenzimmer zerftreuen, 

damit keiner eine Gelegenheit verliere, nüz-

liche Kenntnifie einzufammeln, die der Di­

rektor nicht Jedem einzeln zu wiederholen 

Zeit hat. Der Praktikant, dem der Kranke 

zugetheilt ift, der dejourirende Praktikant 

und der dejourirende aus den Auskultanten 

zu \vählende Sekretaire ftehen zunächft um 

den Direktor und haben das Recht, die dar-
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gebotne Wahrnehmung zuerft zu machen; 

hernach kömmt die Reihe an alle Uebrigen. 

Wer fich oft Vernachläffxgung diefer Vor-

fchrift zu Schulden kommen läfst, verliert die 

Ehre und den wefentlichen Vortheil, Prakti­

kant zu feyn, für eine vom Direktor zu be-

fiimmende Zeit, weil man einem jungen 

Manne, der nicht Thätigkeit lind Wifsbe-

gierde zeigt, unmöglich die unmittelbare Be­

handlung anvertrauen kann. Ift es ein blo-

fser Auskultant, fo verzögert er dadurch den 

Zeitpunkt, wo er zum Praktikanten erhoben 

wird, oder verliert die Fähigkeit, im laufen­

den Semefter zum Sekretaire ernannt zu wer­

den. Wenn im ambulatorifchen Klinikum in 

der Stadt liegende Kranke befacht werden, 

folgen alle Auskultanten und Praktikanten 

dem Direktor zur Wohnung des Kranken. 

Wem derfelbe zugetbeilt wird, der befucht 

ihn hernach täglich, fo oft als es nöthig ift 

und ftattet darüber nach §. 27. in der Ver 

fammlung der Kliniziften Rapport ab. 

§• 15-
Aus den Auskultanten wählt der Direk­

tor für jedes Semefter vier Sekretair's, die 
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fich In ihren unten zu beftimmenden Pflich­

ten wöchentlich abwechfeln. Die Praktikan­

ten dejouriren abwechfelnd jeder eine Wo­

che im Klinikum. 

§, 16. 

Jeder Auskultant, oder Praktikant hat 

nicht nur das Recht, fondern fogar die Ver­

pflichtung dazu, falls ihm beim Unterrichte 

Etwas unverftändlich bliebe, oder er irgend 

einen fcl\embaren Widerfpruch zu finden 

glaubte, auf der Stelle dem Direktor feine 

Zweifel darüber mitzutheilen undbefcheiden 

um nähere Auffchlüffe zu bitten. 

II. Befondre Gefezze. 

A. Für diz Auskultanten. 

§• 17-

Niemand von den Studierenden kann als 

Auskultant das Klinikum befuchen, der nicht, 

aufser den anderweitigen entferntem Vorbe-

reitungs-Doktrinen zur Medizin, auch be-
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reits Zergliederungskunde, Phyfiologie und 

allgemeine Pathologie vollftändig gehört hat. 

Ohne diefe Vorkenntniffe würde ihn hier der 

Unterricht mehr verwirren, als belehren. 

§. 18. 

Er fubfkribirt beim Öekonomiefekretaire 

auf dem Ankündigungszettel zur klinifchen 

Uebung und meldet fich demnächft beim Di­

rektor, damit diefer ihn gefprächsweife prü« 

fen könne, ob er bereits die unentbehrlich-

йеп Vorkenntniffe befizze und ihn im entge­

gengefetzten Falle freundfchaftlich und wohl­

meinend abrathe, nicht planlos in feinem 

Studieren vorzugreifen und feiner eigenen 

Ausbildung dadurch offenbar und vielleicht 

gar unverbeflerlich zu fchaden. 

§• I9* 

Als Auskultant befucht man zwei volle 

Semefter das Klinikum. 

§. 20. 

Jeder Auskultant mufs befonders auf die 

Formen der vorkommenden Krankheiten und 



14 

auf die genaue Charakteriftik der Krankheits-

erfcheinungen die vollkoinmenfte Aufmerk­

samkeit verwenden. Anfchaulicher Unter­

richt in der fpeziellen Pathologie und Semio-

tik ift für ihn Hauptzweck im erften Semefter. 

Im zweiten richtet er den beobachtenden 

Sinn vorzugsweife auf den Gang der Krank­

heiten und ihre allgemeine Behandlung, oh­

ne jedoch die vorigen Momente darüber zu 

vernaehläffigen. 

§. 21. 

Die aus den Auskultanten gewählten Se-

kretair's haben folgende Pflichten: 

a) Sie führen die in den §. §. 9., 10. und 

12. näher bezeichneten Bücher, wozu ihnen 

die Praktikanten, und nöthigenfalls felbft der 

Direktor, die erforderlichen Winke geben. 

b) Diefe Bücher dürfen keinen Tag ver-

nachläffigt werden. Wer fich dies mehr, als 

einmal, ohne die vom Direktor zu beprüfen­

de gegründetefte VeranlafTung zu Schulden 

kommen läfst, verliert für das laufende Se­

mefter die Ehre und den Vortheil, Sekretair 

des Klinikums zu bleiben. 
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с) Die Sekretairs fchreiben den Namen 

des Kranken, dem ein Bett im Klinikum ein­

geräumt wird, und die Beftimmung feiner 

Krankheit, fo wie den Namen des ihn behan­

delnden Praktikanten, auf die am Bett hän­

gende Tafel, forgen dafür, dafs er fogleich 

reine Wäfche und andre klinifche Kleidimgs-

ftükke erhalte, laflen feine Wäfche und Klei­

der, die er mitbrachte, zufammenbinden, 

bezeichnen fie mit einerNummer, tragen die­

fe, unter genauer Specifikation der unter der 

Nummer befindlichen Sachen nebft dem Na­

men des Eigenthümers in ein befondres 

Buch ein und laflen dann die Sachen in der 

Kleiderkammer verwahren. Geld, oder ein 

3?afs, den der Kranke abliefert, wird gleich­

falls nummerirt, ins Buch eingetragen und 

in einem wohlverfchloflenen Schranke be­

wahrt. Beim Ausgange aus dem Klinikum 

erhalten die Menfchen ihr aufgehobnes Ei­

genthum zurück und quittiren darüber im 

Buche. Stirbt ein Aufgenommener, fo wer­

den die Sachen, welche er hinterläfst, feinen 

fich legitimirenden Erben verabfolgt, oder 

wenn keine folühe da und die Sachen nicht 
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ganz ohne allen Werth wären, zu? Beftrel-

tung der Begräbnifskoften dem Univerfitats-

gericht zur gerichtlichen Verfteigerung 

übergeben. 

d) Die Sekretair's wechfeln fich wöchent­

lich ab. Der abgehende überliefert dem das 

Gefchäft Antretenden Alles in der vollkom-

menften Ordnung. Wenn diefe in irgend ei­

nem Fall nicht genau beobachtet feyn follte; 

fo hat der das Sekretariat Uebernehmende 

davon fofort dem Direktor die nöthige An­

zeige zu machen; im Vernachläffigungsfalle 

fällt die Folge der Unordnung ihm felbft zur 

Laft, 
e) Sie führen, auf Verlangen des Di­

rektors die fonftige etwa vorfallende klini-

fclie Korrefpondenz, fertigen die verlang­

ten Atteftate aus, welche der Direktor zu un-

terfchreiben hat, führen die nöthigen Inven-

tarien u. f. w. 

JB.) Für die Praktikanten* 

§. 22. 

Jeder Praktikant, der einen Kranken im 

Klinikum, oder in der Stadt, zur Behandlung 
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erhalt, mufs denfelben gewiffenhaft täglich 

einmal, und wo es die Umftände erfordern, 

auch mehreremal, befuchen, überhaupt im­

mer fogleich, wenn er durch die dejouriren-

den Praktikanten, den Wundarzt des Klini­

kums , oder die Krankenwärter requirirt wird. 

Er mufs die Veränderungen im Zuftande ge­

nau erforfchen und in das über die Krankheit 

zu führende Journal eintragen. Im Sterbe-

falle des Kranken führt er bei der etwa ver-

aiiflalteten pathologifchen Sekzion das Proto­

koll und trägt dies hernach in das über die 

.Krankheit geführte Journal ein. 

§• 23. 
Es ift durchaus nicht erlaubt, die Be­

merkung des täglichen Ganges der Krankheit 

auf mehrere Tage zu verfchieben, weil dem 

Gedächtnifle fo leicht ein wefentlicher Um-

ftand entfallen und felbft die Notiz des heuti­

gen Befindens für eine Verordnung am fol­

genden Tage fehr wichtig werden kann. 

§• 24. 
Wenn ein Praktikant durch eigne Krank­

heit, oder andre legale Hindernifle, die er 
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aber dem Direktor anzuzeigen fich verpflich­

tet, einen, oder gar mehrere Tage den ihm 

zur Heilung anvertrauten Kranken nicht be­

fuchen kann, fo mufs er durchaus einen an­

dern Praktikanten fubftituiren, der nicht al­

lein den Kranken befuchen und behandeln, 

fondern auch das Journal über denfelben re-

gelmäfsig fortführen mufs. Dies gilt auch 

vom Verreifen während der Ferien. Doch 

ift diefer Subftitut vorher dem Direktor an-

zuzeigen, damit der letztere entfcheide, ob 

dem fubftituirten Praktikanten auch irit Sicher­

heit der vorliegende Kranke anvertraut wer­

den könne. Wäre dies nicht der Fall, fo über-

giebt der Direktor den Kranken an einen An­

dern. Keiner der Praktikanten darf fich die­

fer Pflicht entziehn, die ohnehin ehrenvoller 

Beweis eines erworbnen Vertrauens , eine 

fruchtbare Gelegenheit zur Kermtnifserweite-

rung und endlich eine heilige Menfchen-

pflicht ift! 

§. 25. 

Wenn bei einem Kranken eine Opera-

zion, ein Verband zu machen, oder fonft ei-
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ne Handanlegung nöthig ift, fo gefchieht fie 

durch den Praktikanten, dem der Kranke zu-

getheilt ift, unter der Aufficht des Direktors 

und dem Beiftande des beim Klinikum ange-

fteilten Wundarztes. 

§. 26. 

Ohne Vorwiflen und Genehmigung des 

Direktors darf von den Praktikanten weder 

eine Operazion gemacht, noch ein äufseres 

oder inneres Arzneimittel bei einem klini-

fchen Kranken angewendet, oder auch nur 

verordnet werden. 

§. 27. 

Jeder Praktikant präfentirt beim Anfange 

der Stunde fein vom vorigen Tage geführtes 

Krankenjournal, welches er jeden Tag im 

Klinikum felbft fuppliren mufs und nicht 

nach Haufe nehmen darf, weil die Durch­

ficht deflelben bei eintretenden Veränderun­

gen jeden Augenblik nöthig werden kann. Ue-

ber das Befinden der in der Stadt ihm anver­

trauten Kranken ftattet er gleichfalls täglich in 

der Verfammlung der Kliniziften dem Direk-
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tor genauen Rapport aus feinem fchriftlichen 

Journale ab. 

§. 2S. 

Weder die Praktikanten, noch die Aus­

kultanten erlauben fich am Krankenbette lau­

te diagnoftifche, oder prognoftifche Aeufse-

rungen, ja felbft nicht einmal eine Gebehr-

denfprache, die den Kranken erfchrecken 

oder beunruhigen könnte. Höchftens dür­

fen Fragen, die hier fich etwa anbieten , in 

iateinifcher Sprache an den Direktor gethan 

werden. Doch auch dies nur in feltnen, drin­

genden Fällen unmittelbar vor dem Bette, 

weil felbft fchon das Reden einer fremden 

Sprache den Kranken zum höchften Nach­

theile beunruhigen kann. Das Sprachzimmer 

ift der eigentliche Ort für diefe Belehrung. 

§• 29. 

Die Praktikanten beobachten die höohfte 

Vorficht und Reinlichkeit beim Gebrauche 

von Inftrumenten und Geräthen, um jede 

daher zu befürchtende Anftekkung zu ver­

hüten. 
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§• 30-
Jeder Praktikant fleht darauf, dafs der 

ihm anvertraute Kranke die voreefchiiebene 

diatetifche und medizinifche Pflege genau er­

halte und bei ihm die gröfsefte Peinlichkeit 

beobachtet werde. Unordnungen, die in 

diefen Punkten begangen werden, zeigt er 

mit Nennung der Perfonen, welche fich die-

felben zu Schulden kommen liefsen, fofort 

dem Direktor an. Unterlafliing diefer An­

zeige fezt ihn felbft der Verantwortung aus. 

§> 31. 

Befondere Verordnungen für feine 

Kranken in Rükficht auf diatetifche Pflege, 

Kliftiere, Bäder, Operationen u. f. w. Jäfst 

der Praktikant fogleich durch den Sekretaire 

in das befondere dazu beflimmte Buch 

(§. 12.) eintragen und macht den dejourirenden 

Praktikanten und den Wundarzt darauf auf-

merkfam. 

§• 32. 

Jeder Praktikant ift der im obengenannten 

Buche (§. 9.) angegebnen Reihe nach eine 
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Woche Dejour. Diefe beginnt an einem 

Montag und endigt am nächften. Im Falle 

einer Krankheit oder andern legalen Abwe-

fenheit, die dem Direktor angezeigt werden 

mufs, trift den Nächften die Reihe. 

§• 33-

Der dejourirende Praktikant hat folgen­

de fpecielle Pflichten: 

a) Er darf nicht ohne fehr gültige Hinder-

niffe, die der Direktor zu beprüfen und 

zu würdigen hat, wegbleiben. Die 

Wichtigkeit der ihm anvertrauten Ge-

fchäfte macht diefe Befchränkung der 

Wilkühr, die Niemand als eine Beein­

trächtigung der vernünftigen akademi-

fchen Freiheit anfehen kann, nothwen­

dig. Ein folcher Praktikant ift gleichfam 

fchon als in einem öffentlichen Amte fle­

hend anzufeilen, welches eine vollkom­

mene politifch-moralifche Ungebunden-

heit des Willens nicht zuläfst. 

b) Er hat die Gefundheits-Polizei im In­

nern des Klinikums zu verwalten. Da­

her forgt er für Reinigung und Erneue­
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rung der Luft und Erhaltung der zwefe-

dienlichen Temperatur und Trokkenheit 

derfelben in den Krankenzimmern. Er 

lieht darauf, dafs die Zimmer, fo wie die 

Kranken felbft, fo reinlich, als möglich, 

gehalten, dafs den letzten die vorge-

fchriebenen Arzneien und Nahrungsmit­

tel genau der Verordnung gemäfs ge­

reicht, Jedem die nöthige Beihülfe und 

Pflege vom Wundarzte und 'den Kran­

kenwärtern geleiftet, jeder mit hinrei­

chendem Getränke, Arzneien , einer 

Klingel am Bette u. f- w. verfehen, alle 

fo oft, als es nöthig ift, verbunden, die 

fämmtlichen Bücher in Ordnung erhal­

ten werden, und trägt felbft alle neue 

und wiederholte Arzneiformeln in das 

Rezeptbuch (§. n.) nach fortfchreitenden 

Nummern ein. Er fieht darauf, dafs die 

Krankenwärter nicht trunken, nicht oft 

willkührlich abwechfelnd find; dafs die 

Kranken nicht ohne Erlaubnifs Befuche 

und Erfrifchungen aus der Stadt oder 

vom Lande erhalten, oder heimlich an­

dre Mittel brauchen. 
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c) Nicht minder fox*gt er dafür, dafs alle 

verfcliriebenen Arzneiformeln entweder 

fogleich nach der Apotheke gefchikt wer­

den , oder bereitet die, welche im Kli­

nikum felbft dispenfirt werden follen, 

ohne den geringften Zeitverluft und 

zwar in der Ordnung zu, wie es das 

mehr oder minder dringende Bedürf-

infs der einzelnen Kranken fordert. 

Er erhält die nöthige Reinlichkeit und 

Ordnung in der klinifchen Handapothe­

ke und verwahrt alle Mittel forgfältig vor 

Verderbnifs. 

d) Wenn Kranke mit folchen akuten He­

beln, welche keinen Auffchub leiden, 

fich beim Direktor aufser den für die kli-

nilchen Uebungen beftimmten Stunden 

um Beiftand melden und von ihm unter 

die Zahl der Kranken des Inftituts auf­

genommen werden, fo hat der dejouri­

rende Praktikant die Pflicht, fie fogleich 

zu examiniren und das Journal über die 

Krankheit zu führen, fie auch völlig zu 

behandeln, wenn der Direktor diefelben 

nicht in der nächften ordentlichen Ue-
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bungsftunde einem andern Praktikanten 

übergiebt. 

e) Er ift verpflichtet, fo lange er dejourirt, 

von des Morgens um 7, bis des Abends 

um g Uhr у im Klinikum gegenwärtig zu 

feyn, diejenigen Stunden allein abge­

rechnet, in welchen er Vorlefungen be-

fucht oder fpeifet. Auch aufser diefer 

Zeit foll er, fobald er von dem Wund­

arzt, oder den Krankenwärtern benach­

richtigt wird , dafs eine Veränderung 

im Zuftande eines Kranken eingetreten 

fey, fogleich fich nach dem Klinikum 

hinbegeben und wenn er diefe Verände­

rung wichtig findet, ohne Zeitverluft den 

Direktor und denjenigen Praktikanten, 

dem der Kranke zugetheilt ift, herbeiru­

fen laften. Zu diefem Ende mufs er den 

Krankenwärtern anzeigen, wo er logirt 

und wo er zu jeder Stunde zu finden ift. 

In höchft dringenden Fällen, die oft au-

genblikliche Hülfe fordern, z. B. dro­

henden BlutflüfTen u. f. w. ift es ihm er­

laubt, nach feiner gewiftenhafteften Ue-

berzeugung die von ihm für zwekdien-
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lieh erachteten Mittel, und unter diefen 

niemals zweideutige, oder fehr gewagte, 

auch noch vor der Ankunft des Direk­

tors anzuwenden und demfelben nach­

her einen motivirten und treuen Rap­

port feines Verfahrens abzuflauen. Au-

fserdem wartet er aber die Ankunft des 

Direktors ab. Sollte diefer krank oder 

abwefend feyn, fo wendet er fich an den 

Direktor des chirurgifchen Klinikums, 

oder Gebärhaufes, die aus Menfchenlie-

be oder kollegialifcher Gefälligkeit ihren 

Beiftand gewifs nicht verfagen werden. 

Hat der kranke, oder abwefend e Direk­

tor ausdrüklich einen Subftituten er­

nannt, fo wird ausfchliefslich nur diefer 

aufgefordert. 

f) Er mufs, fobald der Direktor es ihm 

wiflen läfst, dafs ein fchnelle Hülfe for­

dernder klinifcher Kranke in der Stadt 

zu befuchen fey, ohne Verzug, und 

wenn er gerade in einer Vorlefung fich 

befände, wenigftens fogleich nach Been­

digung derfelben, den ihm aufgetragen 
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nen Befuch machen und auf der Stelle 

dem Direktor darüber rapportiren. 

g) Die Sekretairs, die Praktikanten, der 

Wundarzt, die Krankenwärter, der Oe-

konom, kurz alle beim Klinikum funk-

zionirenden Perfonen ohne Ausnahme 

lind verbunden, feinen von Amtswegen 

an üe gemachten Forderungen unweiger­

lich und augenbliklich Folge zu leiften. 

Ii) Er giebt jeden Morgen fpateftens um 9 

Uhr dem Direktor einen gefchriebenen, 

möglich!! gedrängten und doch inflrukti-

ven Happort über den Zuftand eines je­

den im Klinikum befindlichen Kranken. 

Diefer ift tälbellarifch in 4 Kolumnen ab-

gefafst und enthält in der erften Kolum­

ne Jahr, Monat und Datum, in der 

zweiten den Namen des Kranken und 

feiner Krankheit, in der dritten eine 

kurze, aber lichtvolle Vorfteliung des 

heutigen Zuftandes und endlich ift die 

vierte welche leer bleiben rriufs, für die 

für diefes Individuum erforderliche 

Menge und Wahl der Nahrungsmittel 

beftimmt, welche der Direktor nun aus­
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füllt und dem dejourirenden Prak­

tikanten zur Beftellung an den Oe-

konomen wieder einhändigt. Der Prak­

tikant hat nun darüber zu wachen, dafs 

4iefe Vorfchrift vom Oekonomen pünkt­

lich erfüllt werde und legt den Rapport 

ins Archiv nieder. 

i) Defekte, welche in der klinifchen Apo­

theke, oder in andern Bedürfniflen ein­

treten, zeichnet er fogleich auf und be­

richtet darüber an den Direktor. 

k) Eben fo ift es endlich feine unerläfsliche 

Schuldigkeit , jede von ihm bemerkte 

Unordnung und Pflichtvergeflenheit der 

beim Klinikum angeflehten Beamten, 

aus welchen mehr, oder weniger Nach­

theil für die Kaiferliche Univerfität zu 

Dorpat, für das klinifche Infiitut, oder 

für einzelne Kranke in demfelben entge­

hen können, ohne alle Rükfichten fo­

gleich dem Direktor anzuzeigen. 

§• 34-
Jede durch Zeit und Umftände veran-

lafste Modifikation diefer Gefezze wird der 

Direktor künftig öffentlich bekannt machen. 
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§• 35-
Der Direktor wird es fich zur unerläfsli-

chen Pflicht rechnen, diejenigen Studieren­

den, г еісііе fich beim Klinikum auszeichne­

ten, in feinem jährlichen Rapport fowohl 

Einem hochverordneten Confeil diefer Kai­

ferlichen Univerfität, als auch noch befon-

ders dem Kaiferlichen Herrn Kurator derfel-

ben, zu nennen, damit dadurch der Staat in 

den Stand gefezt werde, bei Ertheilung von 

öffentlichen Medizinalämtern auf folche Jüng­

linge eine vorzügliche Rükficht zu nehmen, 

die durch treue Ausübung ihrer Pflichten, 

durch raftlofes Streben, diefes Infiitut zu ih­

rer höhern Kunftbildung aus allen Kräften zu 

benuzzen, der öffentlichen Achtung, des all­

gemeinen Vertrauens und einer ehrenvollen 

Hervorhebung fich fo würdig machten. 

Dorpat, am iften Februar I806. 

JDr. D. G. Balk, 

Direktor des medizmifchen Klinikums* 


